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1 Vorbemerkungen und Rechtliche Grundlagen  

 

1.1 Vorbemerkung 

Die jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune findet ihren Abschluss mit 

der Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und der Entlastung durch die 

Gemeindevertretung nach den Bestimmungen der §§ 113 und 114 der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO). 

 

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 112 Abs. 9 HGO durch den 

Gemeindevorstand und dessen Prüfung durch die Revision des Landkreises Gießen gemäß 

den §§ 128 und 131 HGO werden die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung 

vorbereitet. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Nach den Vorschriften des § 112 der HGO hat die Gemeinde Langgöns für den Schluss 

eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Gemäß § 128 HGO ist der 

Jahresabschluss vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt zu prüfen.  

 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Langgöns hat aufgrund der Bestimmungen des 

§ 113 HGO nach Abschluss der Prüfung durch die Revision den Jahresabschluss mit dem 

Schlussbericht der Revision der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung 

vorzulegen. Die Gemeindevertretung hat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 

zum 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen und 

gleichzeitig über die Entlastung des Gemeindevorstandes zu entscheiden 

(§114 Abs. 1 HGO).  

1.3 Prüfungsgegenstand 

Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss der Gemeinde Langgöns für das Jahr 2016. 

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 112 Abs. 2 und 3 HGO aus der Vermögens-, der 

Ergebnis- und der Finanzrechnung und ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. 

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss nach § 112 Abs. 4 HGO ein Anhang und eine 

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 

beizufügen. Der Anhang muss gemäß § 52 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) 

beziehungsweise § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO eine Anlagen-, Verbindlichkeiten-, 

Rückstellungs- sowie eine Forderungsübersicht enthalten.  
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Nach § 128 Abs. 1 HGO hat das Rechnungsprüfungsamt (Revision) den Jahresabschluss mit 

allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 

begründet und belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 Abs. 1 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune 

darstellt. 

 der Rechenschaftsbericht nach § 112 Abs. 3 HGO eine zutreffende Vorstellung von 

der Lage der Kommune vermittelt. 

 
Grundlage für die Durchführung der Prüfung waren insbesondere die Vorschriften der HGO, 

der GemHVO sowie die entsprechenden Hinweise. Zur Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften gehört vor allem, dass: 

 die Buchführung nachvollziehbar, unveränderlich, vollständig, richtig, zeitgerecht 

und geordnet vorgenommen wird, 

 der Jahresabschluss klar, übersichtlich und vollständig in Form und Inhalt den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechend aufgestellt wurde und  

 der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt. 

1.4 Art und Umfang der Prüfung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes ist so zu planen und 

durchzuführen, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße mit hinreichender 

Sicherheit aufgedeckt werden.  

Die durchgeführte Prüfung stützt sich auf die Methode der aussagebezogenen Prüfung, das 

Konzept der Wesentlichkeit und auf eine stichprobenweise Auswahl der zu prüfenden 

Geschäftsvorgänge.   
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Die Prüfung basiert auf analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsprüfungen wie z. B. 

Vorjahresvergleiche) in Kombination mit Einzelfall-Prüfungshandlungen (Betrachtungen 

einzelner Geschäftsvorfälle zur Verifizierung der Plausibilität) sowie einer Einschätzung der 

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS).  

 

Das Konzept der Wesentlichkeit bedeutet, dass die Prüfung auf das Auffinden wesentlicher 

Fehler beschränkt wird. Unrichtigkeiten und Verstöße gelten als wesentlich, wenn sie wegen 

ihrer Größenordnung oder Bedeutung Einfluss auf den Aussagewert der Rechnungslegung 

für den Abschlussadressaten haben bzw. die auf Basis der Rechnungslegung getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen des Abschlussadressaten beeinflussen könnten. 

Als Gesamtwesentlichkeitsgrenze für die Vermögensrechnung wird ein Grundwert 

(gestaffelt nach Höhe der Bilanzsumme) zuzüglich 0,25 % der jeweiligen Bilanzsumme 

festgelegt. Für erforderliche Korrekturen der Ergebnisrechnung haben wir als 

Wesentlichkeitsgrenze eine Veränderung des Jahresergebnisses um mehr als 10 % 

festgelegt, wenn der Betrag zugleich mehr als 0,25 % der Bilanzsumme ausmacht. 

Die so im Laufe der Prüfung ermittelten Prüfungsfeststellungen werden in einer 

Umbuchungsliste zusammengestellt und führen, soweit sie im geprüften Jahresabschluss 

nicht mehr korrigiert werden, bei Überschreiten der vorgenannten Wesentlichkeitsgrenzen 

zu einer Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerkes. 

 

Die stichprobenartige Auswahl der zu prüfenden Geschäftsvorgänge erfolgt, je nach 

Sachverhalt, durch eine bewusste Auswahl anhand verschiedener Kriterien und/oder durch 

eine Zufallsauswahl.  

 

Ergänzend hierzu wurden die Leitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) zur 

Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen (IDR Prüfungsleitlinie 200) 

angewendet.  

Als Prüfungsgrundlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, Kontoauszüge und Belege, 

das Akten- und Schriftgut der Gemeinde Langgöns sowie teilweise die dazugehörigen 

Verträge. 

 

Die Prüfung wurde mit Unterbrechungen in der Zeit von 02/2021 bis 05/2021 

durchgeführt. Die Prüfung erfolgte unter Einbeziehung der Beratungsgesellschaft 

Eckermann & Krauß GmbH.  
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2 Grundsätzliche Feststellungen 

 

2.1 Entlastung Vorjahre 

Ausgangspunkt für die Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015, der mit 

einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk am 17.12.2020 von der Revision des 

Landkreises Gießen versehen wurde.  

Die Gemeindevertretung hat am 18.02.2021 gemäß § 114 Abs. 1 HGO über den 

Jahresabschluss per 31.12.2015 beschlossen und dem Gemeindevorstand die Entlastung 

erteilt. 

Der Beschluss wurde am 25.02.2021 öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss zum 

31.12.2015 lag mit dem Rechenschaftsbericht und Anlagen vom 25.02.2021 bis 

05.03.2021 öffentlich aus. 

2.2 Aufstellungsbeschluss 

Die Verpflichtung zur Erstellung des Jahresabschlusses (inklusive Anlagen) sowie des 

Rechenschaftsberichtes ergibt sich aus § 112 HGO. Danach soll der Jahresabschluss 

innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufgestellt sein. Der 

Beschluss über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte in der Sitzung des 

Gemeindevorstandes am 27.07.2017. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte somit 

nicht fristgerecht. 

2.3 Vollständigkeitserklärung 

Die von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise sind vollständig erbracht worden. Die 

Verwaltungsleitung der Gemeinde Langgöns hat uns die Vollständigkeit zum 

Jahresabschluss und Anhang bzw. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 am 

20.07.2021 schriftlich bestätigt.  

2.4 Unregelmäßigkeiten 

Die Jahresabschlussprüfung ist grundsätzlich nicht darauf ausgerichtet, 

Unregelmäßigkeiten außerhalb der Rechnungslegung aufzudecken. Werden im Rahmen der 

Prüfung dennoch Unregelmäßigkeiten außerhalb der Rechnungslegung festgestellt, ist dies 

zu berichten. 

Hierbei wird zwischen „Unrichtigkeiten“ als unbeabsichtigte falsche Angaben und 

„Verstößen“ als falsche Angaben, die auf einen beabsichtigten Verstoß gegen gesetzliche 

Vorschriften und sonstigen relevanten Normen beruhen, unterschieden. 
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Bei der Durchführung der Jahresabschlussprüfung wurden keine Unrichtigkeiten und 

Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder sonstige relevante Normen außerhalb der 

Rechnungslegung festgestellt. Die Prüfungsfeststellungen zur Rechnungslegung werden 

nachfolgend in diesem Bericht ausgeführt.  
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3 Lage der Kommune 

 

Gemäß § 112 Abs. 3 der HGO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu 

erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind nach § 51 der GemHVO der Verlauf der 

Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung 

der stetigen Erfüllung der Aufgaben darzustellen. 

Im Jahresabschluss sowie im Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung der Revision 

folgende wesentliche Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der 

Gemeinde Langgöns getroffen: 

 Darstellung Jahresergebnis und Planabweichungen 

 Entwicklung des Eigenkapitals im Berichtsjahr 

 Entwicklung des Finanzmittelbestandes 

Die Aussagen der Gemeinde Langgöns zur wirtschaftlichen Lage und zum Verlauf der 

Haushaltswirtschaft geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Kommune 

wieder. 

 

3.1 Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Kennzahlen in der kommunalen Doppik dienen unter anderem dem Benchmarking. Sie 

haben im Wesentlichen drei Funktionen: Entscheidungsfunktion, Kontrollfunktion und 

Verhaltenssteuerungsfunktion.  

Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass interkommunale Vergleiche von 

Finanzkennzahlen in der Regel nur sinnvoll sind, wenn die Vergleichskommunen den 

gleichen Kommunaltyp, eine ähnliche Aufgabenstruktur und eine ähnliche 

Einwohnergrößenklasse haben. 

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen bilden nur den Kernhaushalt der Kommune ab. 

Ein wichtiger Anwendungsbereich für Kennzahlen ist darüber hinaus der Zeitvergleich. 

Hierbei vergleicht man die Ausprägung einer Kennzahl mit den Werten der Vergangenheit 

um Tendenzen ableiten zu können. 
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Einwohnerzahlen

Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Langgöns jeweils zum 31.12. des 
Jahres:

2012 2013 2014 2015 2016

11.626 11.550 11.539 11.530 11.571

*Quelle: https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen vom 

09.08.2021

Vermögenslage

Kennzahl Formel
Stand zum 31.12.

2012 2013 2014 2015 2016

Anlagenintensität 95,9 % 94,8 % 94,8 % 93,7 % 92,6 %

Infrastrukturquote 29,2 % 31,2 % 31,2 % 30,6 % 29,6 %

Investitionsquote 2,7 % 3,2 % 2,6 % 2,3 % 2,8 %

Investitionsdeckungsquote 102,9 % 113,7 % 97,9 % 63,7 % 101,3 %

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität beschreibt das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen. 

Sie gibt darüber Aufschluss, wieviel Prozent des Gesamtvermögens auf langfristig 

gebundenes Anlagevermögen entfällt. In der Regel sind mit einer hohen Anlagenintensität 

hohe Fixkosten durch z. B. Abschreibungen und Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. 

Eine gewisse Anlagenintensität ist jedoch naturgemäß zur Aufgabenerfüllung der 

Kommune notwendig.

Infrastrukturquote

Um die Infrastrukturquote zu ermitteln, werden das Sachanlagevermögen im 

Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. 

Sie gibt darüber Aufschluss, wieviel Prozent des Gesamtvermögens auf 

Sachanlagevermögen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen entfallen. Hierbei ist 

eine eventuelle Zuordnung des Vermögens zu Eigenbetrieben oder Ähnlichem zu 
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berücksichtigen. Wie auch bei der Anlagenintensität geht eine hohe Infrastrukturquote 

normalerweise mit hohen künftigen Fixkosten einher.

Investitionsquote

Die Investitionsquote stellt das Verhältnis von Investitionen in das Anlagevermögen zu dem 

Gesamtanlagevermögen dar. Anhand der Quote ist erkennbar, in welchem Maß in neue 

Sachanlagen investiert wurde.

Investitionsdeckungsquote

Die Investitionsdeckungsquote ist das Verhältnis der Neuinvestitionen zum jährlichen 

Werteverzehr (Abschreibungen) plus der Abgänge im laufenden Haushaltsjahr. Eine 

Investitionsdeckungsquote zeigt, ob die Investitionen ausreichen, um den 

abschreibungsbedingten Werteverzehr innerhalb eines Haushaltsjahres auszugleichen. 

Eine Investitionsdeckungsquote unter 100 % bedeutet eine Unterinvestition im 

Haushaltsjahr. Liegt die Investitionsdeckungsquote längerfristig über 100 % kann von 

einem Wachstum des Anlagevermögens gesprochen werden.

Finanzlage

Kennzahl Formel
Stand zum 31.12.

2012 2013 2014 2015 2016

Eigenkapitalquote 64,3 % 63,2 % 63,3 % 64,2 % 64,9 %

Verbindlichkeitsquote 15,1 % 16,5 % 16,5 % 15,9 % 14,8 %

Anlagendeckungsgrad I 67,1 % 66,7 % 66,8 % 68,5 % 70,1 % 

Pro-Kopf-Verschuldung 977 EUR 1.105 EUR 1.103 EUR 1.059 EUR 997 EUR

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, 

also der Bilanzsumme ist. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer die Abhängigkeit 

der Kommune von Fremdkapitalgebern. Hierbei ist zu beachten, dass eine Erhöhung der 

Eigenkapitalquote im Vorjahresvergleich nicht zwingend eine Erhöhung des Eigenkapitals 

bedeutet. Durch eine Verminderung der Bilanzsumme (z. B. durch Tilgung von Krediten) 

kann die Quote steigen, obwohl sich das Eigenkapital nicht verändert oder vermindert hat.
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Verbindlichkeitsquote

Die Verbindlichkeitsquote ist inhaltlich mit der Eigenkapitalquote verknüpft. Sie beschreibt, 

wie hoch der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Grundsätzlich ist eine 

niedrige Verbindlichkeitsquote anzustreben. Auch hier gilt, dass eine Erhöhung der 

Verbindlichkeitsquote nicht zwingend eine Erhöhung der Verbindlichkeiten bedeuten 

muss. Die Erhöhung der Quote kann auch aus einer Verminderung der Bilanzsumme 

resultieren, ohne dass sich die Verbindlichkeiten erhöht haben.

Anlagendeckungsgrad I

Der Anlagendeckungsgrad I gibt Aufschluss darüber, inwiefern das Anlagevermögen auf 

der Aktivseite der Vermögensrechnung durch Eigenkapital auf der Passivseite gedeckt ist. 

Im Idealfall beträgt der Anlagendeckungsgrad I mindestens 100 %.

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet das Verhältnis der Verbindlichkeiten einer 

Kommune zu der jeweiligen Einwohnerzahl. Diese Kennzahl ermöglicht einen Vergleich von

Kommunen mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen untereinander.

Ertragslage

Kennzahl Formel
Stand zum 31.12.

2012 2013 2014 2015 2016

Steuerquote 56,9 % 57,2 % 58,0 % 60,2 % 61,2 %

Zuwendungsquote 17,3 % 17,2 % 17,8 % 18,3 % 16,3 %

Personalintensität 30,6 % 30,5 % 31,8 % 30,2 % 31,4 %

Sach- und 
Dienstleistungsintensität

13,3 % 12,6 % 12,0 % 11,8 % 11,6 %

Zinslastquote 2,0 % 2,0 % 1,6 % 1,5 % 1,3 %

Abschreibungsintensität 8,1 % 8,3 % 8,4 % 8,7 % 8,2 %
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Steuerquote 

Die Steuerquote beschreibt das Verhältnis der Steuererträge einer Kommune im Verhältnis 

zu den ordentlichen Erträgen und den Finanzerträgen, d. h. wieviel Prozent der 

Gesamterträge aus Steuererträgen stammen.  

 

Zuwendungsquote 

Die Zuwendungsquote beschreibt das Verhältnis der Erträge aus allgemeinen Umlagen, 

Zuweisungen und Zuschüssen zu den ordentlichen Erträgen und den Finanzerträgen. Sie 

stellt also dar, wieviel Prozent der Gesamterträge aus den Erträgen aus Zuwendungen 

stammen. 

 

Personalintensität 

Die Personalintensität zeigt das Verhältnis der Personal- und Versorgungsaufwendungen 

einer Kommune im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und 

Finanzaufwendungen. 

 

Sach- und Dienstleistungsintensität 

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beschreibt, wie hoch der Anteil der Aufwendungen 

für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen und 

Finanzaufwendungen ist, das heißt in welchem Maße die Kommune Leistungen Dritter in 

Anspruch genommen hat. 

 

Zinslastquote 

Die Zinslastquote beschreibt das Verhältnis der Aufwendungen für Zinsen und sonstige 

Finanzaufwendungen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen und 

Finanzaufwendungen. Sie gibt Rückschlüsse auf das Ausmaß der Belastung der Kommune 

durch vorhandene Liquiditätskredite oder Investitionskredite. 

 

Abschreibungsintensität 

Die Abschreibungsintensität beschreibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das 

bilanzierte Anlagevermögen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen und 

Finanzaufwendungen. Da es sich bei den Abschreibungen dem Grunde nach um fixe 

Aufwendungen handelt, besteht hier kein Potential zur Beeinflussung dieser 
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Aufwendungen. Je höher die Abschreibungsintensität, desto weniger Möglichkeiten 

bestehen, die Gesamtaufwendungen der Kommune zu vermindern. Zu beachten ist jedoch 

auch, dass eine niedrige Abschreibungsintensität darauf hinweisen kann, dass das 

Vermögen der Kommune bereits größtenteils abgeschrieben und somit überaltert ist. 
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4 Haushaltswirtschaft 

 

4.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft 

Die Kommune hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 94 HGO eine Haushaltssatzung zu 

erlassen. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist der Aufsichtsbehörde gemäß 

§ 97 Abs. 4 HGO spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. Der 

Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune (§ 95 HGO). Er 

ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die 

Haushaltsführung verbindlich.  

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Gemeinde Langgöns erfolgte am 

30.06.2016 und wurde durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 05.08.2016 

genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde mit den genehmigungspflichtigen Teilen am 

11.08.2016 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht und in der Zeit vom 12.08.2016 bis 

24.08.2016 öffentlich ausgelegt. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. 

 

4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

Im Rahmen der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft ist 

eine Feststellung darüber zu treffen, ob die Gemeinde Langgöns insgesamt die geltenden 

gesetzlichen Vorschriften beachtet hat. 

Durch die Prüfung des Jahresabschlusses ist unter anderem sicherzustellen, dass auch die 

haushaltsrechtlichen Vorschriften, die sich explizit auf den Jahresabschluss beziehen, 

beachtet wurden. 

Hierzu zählen insbesondere die Einhaltung der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen, 

der veranschlagten Budgets, bzw. der örtlichen Deckungsregeln, die Rechtmäßigkeit der 

über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die Rechtmäßigkeit der 

Ermächtigungsübertragungen, etc.. 
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan

In der am 30.06.2016 beschlossenen Haushaltssatzung wurden für das Haushaltsjahr 2016
nachfolgende Festsetzungen getroffen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis:

     Gesamtbetrag der Erträge 18.942.816 EUR

     Gesamtbetrag der Aufwendungen 18.897.965 EUR

mit einem Saldo von: 44.851 EUR

im außerordentlichen Ergebnis:

     Gesamtbetrag der Erträge 871.450 EUR

     Gesamtbetrag der Aufwendungen 370.700 EUR

mit einem Saldo von: 500.750 EUR

mit einem Überschuss von: 545.601 EUR

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 1.025.320 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.365.635 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.098.873 EUR

mit einem Saldo von -733.238 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 790.368 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 607.598 EUR

mit einem Saldo von 182.770 EUR

Mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 
festgesetzt 474.852 EUR

Kreditermächtigungen 790.368 EUR

Verpflichtungsermächtigungen 6.257.800 EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite 4.000.000 EUR

Hebesätze

Grundsteuer A (land- und forstw. Betriebe) 300 %

Grundsteuer B (Grundstücke) 300 %

Gewerbesteuer (nach Ertrag) 340 %
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Gemäß § 97 Abs. 4 HGO soll die beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 

spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt 

werden. Dieser Terminverpflichtung ist die Gemeinde Langgöns im Prüfungsjahr 2016 nicht 

nachgekommen.

Kreditermächtigungen und Kreditaufnahmen  

Gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2016 wurde die Ermächtigung zur Aufnahme von 

Krediten für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 

790.368 EUR festgesetzt. Aus dem Vorjahr standen keine übertragenen 

Kreditermächtigungen zur Verfügung.

Im Berichtsjahr hatte die Gemeinde Langgöns laut Finanzrechnung Einzahlungen aus der 

Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.172.684 EUR. In dieser Summe sind jedoch 

2.000.000 EUR Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten, 

sodass die Kreditaufnahmen für Investitionen lediglich 172.684 EUR betragen. 

Einzahlungen aus Kassenkredite sind eigentlich dem haushaltsunwirksamen Bereich 

zuzuordnen. Eine Übertragung der verbleibenden Kreditermächtigung per 31.12.2016

nach 2017 ist nicht erfolgt.

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gemäß 

§ 3 Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von insgesamt 

6.257.800 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen unterliegen den gleichen Bewirtschaftungs- und 

Überwachungsregeln wie die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 27 GemHVO. Die 

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist nach den Vorschriften des 

§ 27 Abs. 4 GemHVO in geeigneter Weise zu überwachen.

Liquiditätskredite 

Nach § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im 

Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen 

werden durften, auf 4.000.000 EUR festgesetzt. Im Berichtsjahr konnte die Kassenliquidität 

nur durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten und internen 

Ausleihungen in Höhe von bis zu maximal 4.000.000 EUR gewährleistet werden. Zum Ende 
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des Jahres 2016 wies ein Konto einen negativen Saldo aus. Ein fester Kassenkredit wurde 

in Höhe von 2.000.000 EUR aufgenommen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde im 

Haushaltsjahr 2016 nicht überschritten. 

Stellenplan

Wie der nachstehenden Aufstellung zur Entwicklung des Stellenplanes zu entnehmen ist, 

hat sich die Anzahl der Planstellen 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,50 Stellenanateile 

verringert.

Planstellen lt. HHPl 
2016

Planstellen lt. HHPl 
2015

Veränderung
Tatsächliche 

besetzte Stellen am 
30.06.2015

Beamte 4,00 5,00 - 1,00 4,00

Beschäftigte 102,72 102,22 + 0,50 94,39

zusammen 106,72 107,22 - 0,50 98,39

Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Produkt/Teilhaushalt) 

veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im 

Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen die Mittel für Fraktionen sowie 

Verfügungsmittel. Ferner dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen, z.B. 

Abschreibungen, nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für 

deckungsfähig erklärt werden.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Langgöns gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO die folgenden 

Aufwendungen bei allen Produkten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Personalaufwendungen (Ersparte Personalaufwendungen, die durch den Ausfall von 

Personal verursacht sind, können zur Deckung von Aufwendungen für bezogene 

Leistungen verwendet werden, die in Folge des Personalausfalls unvermeidbar sind 

und deshalb beauftragt werden müssen).

Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den tatsächlich geleisteten Aufwendungen hat 

ergeben, dass die Deckungskreise bzw. Budgets (Teilhaushalte) eingehalten wurden.
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Gemäß § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen, unabweisbar und die 

Gesamtdeckung gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach dem 

Umfang oder der Bedeutung nach erheblich, bedürfen sie der Zustimmung der 

Gemeindevertretung, in den übrigen Fällen ist die Gemeindevertretung alsbald davon in 

Kenntnis zu setzen. Es lag ein entsprechender Beschluss des Gemeindevorstandes vom 

05.07.2018 vor. 

Der Gemeinde Langgöns stand im Haushaltsjahr 2016 ein Investitionsbudget zur 

Verfügung in Höhe von: 

lt. Haushaltssatzung 3.098.873 EUR 

zuzüglich übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren 34.700 EUR 

Summe: 3.133.573 EUR 
 

Das verfügbare Gesamtbudget wurde im Haushaltsjahr 2016 nicht vollständig in Anspruch 

genommen. Es wurden im Jahr 2016 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 

2.045.376 EUR geleistet. Somit standen noch 1.088.197 EUR für eine Übertragung von 

Ansätzen ins Folgejahr zur Verfügung.  

Die von der Kommune vorgenommene Übertragung der Ansätze für 

Investitionsauszahlungen in Höhe 959.931 EUR in das Haushaltsjahr 2017 ist daher 

zulässig.  

Neben den Ansätzen der Haushaltsplanung sind im fortgeschriebenen Ansatz der 

Jahresrechnung auch die übertragenen Budgetansätze (Haushaltsreste) und die 

genehmigten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Budgetverschiebungen 

zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen. 
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5 Feststellungen zur Rechnungslegung 

 

5.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Gemeinde Langgöns verwendet das Buchführungsprogramm H&H pro Doppik der H&H 

Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH. Zur Erstellung des Jahresabschlusses 

2016 war die Programmversion proDoppik, Version 5 im Einsatz. Ein Prüfzertifikat für das 

Land Hessen der TÜV Informationstechnik GmbH Essen (TÜViT) mit Datum vom 16.12.2019 

liegt vor. Bei dem Programm handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur 

Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

Das Programm beinhaltet die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), sowie Schnittstelleneinbindungen zu 

Fremdverfahren (z. B. Loga). 

Nach unseren Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des Kommunalen 

Verwaltungskontenrahmens (KVKR) der GemHVO und für den Jahresabschluss angewandte 

Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.  

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege 

wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Der 

Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von dem 

Gemeindevorstand aufgestellt. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren 

Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden ortsrechtlichen 

Satzungen und den sonstigen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen 

entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in 

Buchführung und Jahresabschluss.  

Zu einzelnen Prüfungsfeststellungen haben die von der Verwaltungsleitung benannten 

Personen Stellung genommen. Wesentliche Beanstandungen, die einer besonderen 

Berichtdarstellung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt. 
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5.2 Allgemeine Feststellungen zur Rechnungslegung 

Gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO sind produktorientierte Ziele in den Teilhaushalten 

festzulegen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Weiterhin sind die 

Teilergebnisrechnungen nach § 48 Abs. 2 GemHVO um die tatsächlich angefallenen 

Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Diese gesetzliche Vorgabe wurde unter 

Anwendung des Erlasses des HMdIS zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von 

Jahresabschlüssen von der Gemeinde Langgöns bisher noch nicht umgesetzt, kann aber 

bis zum Jahresabschluss 2018 zurück gestellt werden. 

 

Nach § 14 Satz 2 GemHVO hat die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- 

und Leistungsrechnung zu gestalten. Für das kommunale Haushaltswesen schreibt die 

GemHVO die Verwendung einer Vollkostenrechnung vor, hier müssen die einzelnen 

Produktbudgets sämtliche Kosten einschließlich der internen Leistungsbeziehungen 

enthalten. 

Eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wurde entgegen § 14 Satz 2 GemHVO im Jahr 

2016 noch nicht in sämtlichen kostenrechnenden Bereichen eingesetzt. Für den Bereich der 

Feuerwehr wurde die Kosten- und Leistungsrechnung bereits im Jahr 2012 eingeführt, im 

vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgte die Einführung einer KLR im Bereich des Bauhofs. 

Ein weiterer Ausbau auf die anderen kostenrechnenden Einrichtungen ist beabsichtigt, 

konnte jedoch wegen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse bisher nicht weiterverfolgt 

werden. Für die übrigen Bereiche wird unter Anwendung des Erlasses des HMdIS zur 

Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen die 

Darstellung der Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen zurückgestellt. 

 

Eine Vollkostenrechnung einschließlich der internen Leistungsbeziehung ist ab dem 

Jahresabschluss 2017 verpflichtend. 

 

§ 35 der GemHVO schreibt vor, dass die Gemeinde für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Inventar zu ermitteln hat. 

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von 

nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem 

gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert 

und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. 

Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. 
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Die Gemeinde wendet hier Ziffer 4 des Beschleunigungserlasses des HMdIS an. Danach 

kann die Abstimmung der Buchbestände mit den tatsächlich vorhandenen 

Vermögensgegenständen (Nr. 3 der Hinweise zu § 36 GemHVO) bis zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses 2017 zurückgestellt werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände 

des Umlaufvermögens mit Ausnahme der flüssigen Mittel. 

 

5.3 Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS) 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) gewährleistet eine 

vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten 

der Rechnungslegung.  

Die Gemeinde Langgöns hat uns im Rahmen vorheriger Jahresabschlussprüfungen einen 

ausgefüllten Fragebogen zum rechnungslegungsbezogenen IKS vorgelegt. Die hierzu 

getroffenen Prüfungsfeststellungen wurden mit der Gemeinde Langgöns besprochen und 

werden im Rahmen der Prüfung späterer Jahresabschlüsse erneut aufgegriffen. 
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6 Erläuterungen zur Rechnungslegung 

6.1 Aktiva 

Pos Bezeichnung 
31.12.2015 Anteil 

Veränderung 
der Periode 

31.12.2016 
lt. 

Aufstellung 
Anteil 

Prüfungs-
fest-

stellungen 
EUR % EUR EUR % EUR 

1. Anlagevermögen 72.083.829 93,75% 159.573 72.243.402 92,65% 0 

1.1 Immaterielle 
Vermögensgegenstände 2.258.790 2,94% -101.791 2.156.999 2,77% 0 

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und 
ähnliche Rechte 17.433 0,02% 3.443 20.876 0,03% 0 

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen 
und -zuschüsse 2.241.357 2,92% -105.234 2.136.123 2,74% 0 

1.2 Sachanlagevermögen 52.927.588 68,84% 312.866 53.240.454 68,28% 0 

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte 12.489.097 16,24% -271.924 12.217.173 15,67% 0 

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf 
fremden Grundstücken 13.994.028 18,20% 509.482 14.503.510 18,60% 0 

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, 
Infrastrukturvermögen 23.544.924 30,62% -484.828 23.060.096 29,57% 0 

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur 
Leistungserstellung 334.832 0,44% 18.073 352.905 0,45% 0 

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.199.908 1,56% 254.589 1.454.497 1,87% 0 

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 1.364.799 1,78% 287.474 1.652.273 2,12% 0 

1.3 Finanzanlagevermögen 10.407.451 13,54% -51.502 10.355.949 13,28% 0 

1.3.1 Anteile an verbundenen 
Unternehmen 7.379.201 9,60% 0 7.379.201 9,46% 0 

1.3.2 Ausleihungen an verbundene 
Unternehmen 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

1.3.3 Beteiligungen 1.618.107 2,10% 24.122 1.642.229 2,11% 0 

1.3.4 
Ausleihungen an Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 

0 0,00% 0 0 0,00% 0 

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 104.371 0,14% 7.170 111.541 0,14% 0 

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige 
Finanzanlagen) 1.305.772 1,70% -82.792 1.222.980 1,57% 0 

1.4 Sparkassenrechtliche 
Sonderbeziehung 6.489.999 8,44% 0 6.489.999 8,32% 0 

2. Umlaufvermögen 3.990.778 5,19% 917.918 4.908.696 6,30% 0 

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe 38.968 0,05% 8.682 47.650 0,06% 0 

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, 
Leistungen und Waren 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

2.3 Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 1.796.606 2,34% 286.833 2.083.439 2,67% 0 

2.3.1 

Forderungen aus Zuweisungen, 
Zuschüssen, Transferleistungen, 
Investitionszuweisungen und -
zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen 

716.669 0,93% 34.338 751.007 0,96% 0 

2.3.2 Forderungen aus Steuern und 
steuerähnlichen Abgaben 647.993 0,84% 281.164 929.157 1,19% 0 
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Pos Bezeichnung
31.12.2015 Anteil

Veränderung 
der Periode

31.12.2016
lt. 

Aufstellung
Anteil

Prüfungs-
fest-

stellungen
EUR % EUR EUR % EUR

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 63.352 0,08% 104.148 167.500 0,21% 0

2.3.4

Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen und gegen 
Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht, und 
Sondervermögen

7.752 0,01% -7.752 0 0,00% 0

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 360.840 0,47% -125.065 235.775 0,30% 0

2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0,00% 0 0 0,00% 0

2.4 Flüssige Mittel 2.155.204 2,80% 622.403 2.777.607 3,56% 0

3. Rechnungsabgrenzungsposten 815.301 1,06% 8.870 824.171 1,06% 0

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag 0 0,00% 0 0 0,00% 0

Summe Aktiva 76.889.909 100,00% 1.086.360 77.976.269 100,00% 0

*Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten.

Im geprüften Haushaltsjahr haben sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung 
gegenüber dem Vorjahr folgende wesentliche Änderungen ergeben:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden 

Aufgabenerfüllung dient. Darunter fallen die immateriellen Vermögensgegenstände, das 

Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen.

Die Vermögensstruktur der Gemeinde Langgöns ist wesentlich durch das Anlagevermögen 

von 72.243.402 EUR (92,65 % der Bilanzsumme) geprägt. Das Anlagevermögen wird in die

folgenden Bilanzpositionen unterteilt:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position unterteilt sich in Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie geleistete 

Investitionszuweisungen und -zuschüsse. Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Restbuchwert per 31.12.2015 2.258.790 EUR

Zugänge 33.385 EUR

Abgänge -0 EUR

Abschreibungen -135.176 EUR

Restbuchwert per 31.12.2016   2.156.999 EUR
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Im Wesentlichen ist hier der Zuschuss für die Breitbandversorgung Dornholzhausen mit 

20.647 EUR sowie verschiedene Zugänge im Bereich der Software zum Beispiel im Bereich 

Kindergarten oder Feuerwehr als Zugang zu verzeichnen. 

Die entsprechenden Belege wurden geprüft und es ergaben sich keine Beanstandungen an 

den bilanzierten Werten. Im Vertrag bezüglich der Breitbandversorgung wurde eine 

Rückforderungsklausel eingefügt. 

 

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

Der Wert der Bilanzposition Grundstücke und der grundstücksgleiche Rechte hat sich im 

Berichtsjahr wie folgt entwickelt:  

Restbuchwert per 31.12.2015 12.489.097 EUR 

Zugänge 74.061 EUR 

Abgänge -345.985 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016 12.217.173 EUR 

 

Die Abgänge entstanden überwiegend durch den Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet am 

Lausköppel und in der Niederkleener Straße. Eine entsprechende Abgangsliste wurde 

ebenfalls vorgelegt. Durch den Verkauf wurden Erträge in Höhe von 793.316 EUR realisiert. 

 

Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt: 

Restbuchwert per 31.12.2015 13.994.028 EUR 

Zugänge 1.036.739 EUR 

Anlagenabgänge -0 EUR 

Abschreibungen -527.257 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016 14.503.510 EUR 

 

Bei den Bauten gab es als wesentlichen Zugang die Fertigstellung des 

Dorfgemeinschaftshauses (DGH) Oberkleen inklusive der Außenanlage. Die Gesamtkosten 

des DGH beliefen sich auf 990.500 EUR sowie 29.690 EUR für die Außenanlage. Es wurden 

stichprobenweise Belege geprüft und es ergaben sich keine Beanstandungen an den 

ausgewiesenen Werten. 

Des Weiteren gab es kleinere Zugänge im Bereich der Kindergärten. Diese wurden ebenfalls 

geprüft und es haben sich keine Beanstandungen ergeben. 
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Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

Das Infrastrukturvermögen ist die bedeutendste Position des Gesamtanlagevermögens und 

macht 29,57 % der Bilanzsumme aus. Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie 

folgt entwickelt: 

Restbuchwert per 31.12.2015 23.544.924 EUR 

Zugänge 188.962 EUR 

Anlagenabgänge -0 EUR 

Abschreibungen -673.790 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016  23.060.096 EUR 

 

Im Berichtsjahr wurden verschiedene Anlagen im Bau (z.B. Verbindungsweg Cleeberg-Espa 

und Südring) sowie der Kinderspielplatz Riebäcker Oberkleen aktiviert und vereinzelt neue 

Zugänge (z.B. Rad- und Gehweg K363) gebucht.  

 

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 

Die Bilanzposition hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt: 

Restbuchwert per 31.12.2015  334.832 EUR 

Zugänge 46.925 EUR 

Anlagenabgänge -0 EUR 

Abschreibungen -28.852 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016 352.905 EUR 

 

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Küchenausstattung. Der Großteil der Rechnungen, 

die den Zugängen zu Grunde lagen, wurden geprüft und es haben sich keine 

Beanstandungen ergeben. Zukünftig sollen, wie bereits im letzten Abschluss besprochen, 

die Küchenausstattung bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen werden. 
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Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt: 

Restbuchwert per 31.12.2015  1.199.908 EUR  

Zugänge 430.137 EUR 

Anlagenabgänge -38.037 EUR 

Abschreibungen -137.511 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016   1.454.497 EUR 

 

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde neben vielen kleineren Anschaffungen 

das Staffellöschfahrzeug mit rund 271.305 EUR sowie zusätzliche Beladung aktiviert. Auch 

wurde ein Pritschenwagen für 21.672 EUR im Berichtsjahr angeschafft. Die entsprechenden 

Rechnungen wurden geprüft und es haben sich keine Beanstandungen an den 

ausgewiesenen Werten ergeben. 

 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Im Bereich der Anlagen im Bau werden aktivierungsfähige Aufwendungen für noch nicht 

endgültig fertig gestellte Vermögensgegenstände nachgewiesen. Wird die Herstellung bzw. 

die Anschaffung beendet, sind diese Aufwendungen auf die entsprechende 

Vermögensposition umzubuchen. Die Gemeinde Langgöns weist nach Abschluss der 

Prüfung im Berichtsjahr folgende Maßnahmen als im Bau befindlich aus: 

 
 Infrastrukturanlagen im Bau 

Maßnahme 
aufgelaufene 

Aufwendungen per 
31.12.2015 

Aufwendungen der 
Periode 01.01.2016 

bis 31.12.2016 
Summe 

Straßenbaumaßnahmen z.B. in 
Baugebieten (19 Maßnahmen) 936.497 EUR 461.714 EUR 

  
1.398.211 EUR 

Friedhof Niederkleen 
25.624 EUR 0 EUR    25.624 EUR 

Limesradweg Butzbach-Hungen 
59.229 EUR 113.043 EUR    172.272 EUR 

Erweiterung P+R Anlage 
33.977 EUR 0 EUR   33.977 EUR 

Ausbau Archiv 
0 EUR 1.455 EUR   1.455 EUR 

Neubau Feuerwehrgerätehaus 
Niederkleen 0 EUR 2.892 EUR  2.892 EUR 
Sanierung Altes Rathaus 
Oberkleen 0 EUR 13.242 EUR 13.242 EUR 
Parkplatz vor Friedhof 
Niederkleen 0 EUR 4.600 EUR 4.600 EUR 
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Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 1.652.273 EUR. 

Die im Vorjahr in dieser Position ausgewiesen Anlagen im Bau im Bereich der Spielplätze, 

das Staffellöschfahrzeug sowie das Dorfgemeinschaftshaus Oberkleen wurden aktiviert 

und den entsprechenden Positionen zugeführt. 

 

Im Rahmen der Prüfung fiel auf, dass einige Anlagen im Bau bislang nicht fortgeführt 

wurden. Dies erfolgt nach Auskunft der Verwaltung in den kommenden Jahren, sodass es 

keine Beanstandungen an den aktuell dargestellten Werten gibt. 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind die Finanzanlagen, auf die die 

Gemeinde Langgöns beherrschenden Einfluss ausübt sowie die Anteile an den 

Eigenbetrieben auszuweisen. Die Anteile an dem verbundenen Unternehmen bestehen 

gegenüber dem Vorjahr unverändert fort. Es handelt sich um die Anteile an den 

Gemeindewerken Langgöns mit 7.379.201 EUR. 

 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

Im Berichtsjahr waren keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen zu bilanzieren. 

 

Beteiligungen 

Weiterhin weist die Gemeinde Langgöns im Berichtsjahr die folgenden Beteiligungen aus: 

EKOM 21 1 EUR 

EAM Anteile 43.907 EUR 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke 404.009 EUR 

Wasserverband Kleebach 1.180.938 EUR 

Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH 13.374 EUR 

 

Insgesamt belaufen sich die Beteiligungen zum Bilanzstichtag auf 1.642.229 EUR. Es gab 

Erhöhungen im Bereich der EAM Anteile sowie bei der Beteiligungsgesellschaft Gießen. Es 

haben sich keine Beanstandungen an den ausgewiesenen Werten ergeben. 
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Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Bereich der Wertpapiere des Anlagevermögens ist die Beamtenversorgungsrücklage der 

Gemeinde Langgöns ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt mit den tatsächlichen

Anschaffungskosten. Eventuelle Wertzuwächse bleiben hierbei unberücksichtigt. Im 

Berichtsjahr wurden 7.169 EUR in den Fonds eingezahlt, sodass sich der Bestand nun auf 

111.541 EUR summiert.

Sonstige Ausleihungen

Die sonstigen Ausleihungen haben sich im Berichtsjahr von 1.305.772 EUR auf 

1.222.980 EUR verringert. Es handelt sich hierbei um Darlehen im Bereich Wohnungsbau 

sowie Genossenschaftsanteile. Der Rückgang entspricht der planmäßigen Tilgung durch 

die Darlehensnehmer.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Die in der Eröffnungsbilanz bei den Beteiligungen ausgewiesenen Beteiligungen an den

Sparkassen Gießen und Wetzlar wird aufgrund der zwischen den Sparkassen und ihren 

Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehungen nunmehr unter der 

Bilanzposition „Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen“ in unveränderter Höhe 

ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Gemäß den Hinweisen zu § 36 GemHVO „Inventurvereinfachungen“ muss eine 

Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000 EUR 

(ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden.

Die Gemeinde Langgöns nimmt die Bestände des Vorratsvermögens regelmäßig zum Ende 

eines Haushaltsjahres auf.

Im Berichtsjahr hatte die Gemeinde Langgöns ein Vorratsvermögen von 47.650 EUR 

bilanziert. Dieses verteilt sich mit 13.721 EUR auf den Warenbestand der Infothek im 

Rathaus (Heimatbücher, Karten etc.) sowie mit 33.930 EUR auf den Bestand an 

Grabeinfassungen für Urneneinzel- und Doppelgräber auf den Friedhöfen in allen 

Ortsteilen.
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Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 

Unterhalb der Position werden unfertige und fertige Erzeugnisse ausgewiesen, die zum 

Stichtag noch nicht veräußert werden konnten.  

Wie im Vorjahr waren im Berichtsjahr keine fertigen bzw. unfertigen Erzeugnisse, 

Leistungen und Waren zu bilanzieren. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Langgöns sind zum 

Nennwert angesetzt. Abhängig von der Werthaltigkeit der Forderungen zum Bilanzstichtag 

sind nach dem strengen Niederstwertprinzip Wertberichtigungen durchzuführen. Die 

Kommune hat für die Forderungsbewertung zum Jahresabschluss eine vom 

Gemeindevorstand beschlossene Richtlinie entwickelt. Die Richtlinie regelt die Anwendung 

von Einzelwertberichtigungen, pauschalierten Einzelwertberichtigungen und 

Pauschalwertberichtigungen für einzelne Forderungen und Forderungsgruppen. Nach 

Prüfung hat die Kommune die Richtlinie zum Jahresabschluss 2016 weitestgehend 

zutreffend angewandt.  

Der Gesamtwert der Forderungen im Berichtsjahr beläuft sich auf 2.083.439 EUR und hat 

gegenüber dem Vorjahreswert um 286.832 EUR zugenommen.  

 

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 

in folgende Forderungsarten zu gliedern: 

 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, 

Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

Im Jahresabschluss per 31.12.2016 wurde ein Bestand von Forderungen aus 

Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 751.007 EUR ausgewiesen. Im 

Wesentlichen sind hier Forderungen aus Investitionszuweisungen bilanziert. 

 

 Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen 

Die Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben und Umlagen sind um 

281.163 EUR auf 929.157 EUR angestiegen.  

Im Wesentlichen sind hier Forderungen aus dem Gemeindeanteil an der 

Einkommens- und Umsatzsteuer (325.591 EUR), Forderungen aus Gewerbesteuer 
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(619.571 EUR) und Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen 

(29.710 EUR) enthalten. Wertberichtigungen wurden insgesamt in dieser Position in 

Höhe von -149.514 EUR vorgenommen. 

 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 167.500 EUR und sind 

im Berichtsjahr um 104.148 EUR gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen. Hierin 

sind die Forderungen aus Pachten in Höhe von 6.245 EUR enthalten, die zunächst 

unter den Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlage erfasst und 

im Zuge der Prüfung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

umgegliedert wurden. 

 

 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen 

Die Kommune stellt hier in der Regel die zum Jahresende bestehenden Ansprüche 

gegenüber den Gemeindewerken als einziges verbundenes Unternehmen dar. Die 

zunächst hier ausgewiesenen Forderungen wurden umgebucht, da gegenüber den 

Gemeindewerken zum Abschlussstichtag keine Forderungen bestanden. 

 

 Sonstige Vermögensgegenstände 

Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte mit Ausnahme der 

Beteiligungs- und Konzernunternehmen, die weder aus Lieferung und Leistung noch 

aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen resultieren. Vom Charakter her 

stellt diese Bilanzposition daher eine Art Sammelposition dar. 

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen demnach alle 

Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits vorgenannten Kontengruppen 

fallen. Die Kommune bilanziert per 31.12.2016 hier einen Wert von 235.775 EUR. 

Grundsätzlich sind hier die sogenannten Nebenforderungen auszuweisen. Es 

handelt sich um die zu den Hauptforderungen zusätzlich zu entrichtenden 

Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.  

Einen wesentlichen Anteil an dieser Position der Vermögensrechnung haben im 

Jahresabschluss der Kommune die Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnungen mit 
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161.388 EUR und die umgegliederten debitorischen Kreditoren in Höhe von 

70.668 EUR.

Die gesetzlich vorgeschriebene Forderungsübersicht (§ 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO) ist im

Anhang zum Jahresabschluss 2016 enthalten. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

wurde die Forderungsübersicht mit den Summen der Bilanzpositionen abgeglichen. Gemäß 

§ 52 Abs. 4 sind in der Forderungsübersicht auch die Wertberichtigungen mit anzugeben. 

Wir bitten dies künftig zu berücksichtigen.

Flüssige Mittel

Bei den flüssigen Mitteln handelt es sich um das kurzfristig zur Disposition stehende Bar-

und Buchgeld der Gemeinde. Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Guthaben auf den 

Girokonten, Festgeldanlagen bei den Banken und Kreditinstituten, Sparbüchern über 

Kautionen und treuhänderische Gelder sowie dem Barkassenbestand zusammen. 

Negative Bankbestände sind auf der Passivseite bei der Bilanzposition „Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung“ auszuweisen. 

Im vorgelegten Jahresabschluss wurden flüssige Mittel in Höhe von 2.777.607 EUR

bilanziert. Die Abstimmung der gebuchten Beträge mit den Kassenbestandsnachweisen 

und Kontoauszügen zum 31.12.2016 hat keine betragliche Abweichungen ergeben, jedoch 

sind die Guthaben bei der Sparkasse Gießen, der Sparkasse Wetzlar, der Volksbank 

Mittelhessen, der Volksbank Wetzlar-Weilburg und der Postbank Frankfurt auf dem Konto 

287 Guthaben bei Zentralbanken anstelle des Kontos 280 Guthaben bei Kreditinstituten 

ausgewiesen. Des Weiteren wurden die Bankbestände und Kassenbestände zum Essensgeld 

und Bastelgeld diverser Kindertagesstätten nicht separiert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)“ fallen Auszahlungen, die vor dem 

Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen 

führen. Diese werden in den Folgeperioden aufwandswirksam aufgelöst und dienen damit 

der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen sowie einer periodengerechten 

Erfolgsermittlung.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betragen im Berichtsjahr 824.171 EUR und bestehen im 

Wesentlichen aus der Abgrenzung der Beamtenbezüge und aus bereits geleisteten 

Ansparraten für zweckgebundene Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond B. 
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Die Ansparraten haben dabei den Charakter von „im Voraus geleisteter Zinsaufwand“ und 

werden über die Darlehenslaufzeit beginnend ab den Zeitpunkt der Darlehensauszahlung 

ratierlich aufgelöst. 
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6.2 Passiva  

Pos Bezeichnung 31.12.2015 Anteil 
Veränderung 
der Periode 

31.12.2016 
lt. 

Aufstellung 
Anteil 

Prüfungsfest
-stellungen 

EUR % EUR EUR % EUR 

1 Eigenkapital 49.350.541 64,18% 1.275.429 50.625.970 64,92% 0 

1.1 Netto-Position 49.150.346 63,92% 0 49.150.346 63,03% 0 

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, 
Stiftungskapital 48.199 0,06% 0 48.199 0,06% 0 

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

1.2.3 Sonderrücklagen 48.199 0,06% 0 48.199 0,06% 0 

1.2.4 Stiftungskapital 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

1.3 Ergebnisverwendung 151.995 0,20% 1.275.429 1.427.424 1,83% 0 

1.3.1 Ergebnisvortrag -407.417 -0,53% 559.412 151.995 0,19% 0 

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -1.795.435 -2,34% -1.584 -1.797.019 -2,30% 0 

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus 
Vorjahren 1.388.018 1,81% 560.997 1.949.014 2,50% 0 

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 559.412 0,73% 716.017 1.275.429 1,64% 0 

2 Sonderposten 10.851.858 14,11% 235.816 11.087.674 14,22% 0 

2.1 
Sonderposten für erhaltene 
Investitionszuweisungen, -zuschüsse 
und Investitionsbeiträge 

10.708.789 13,93% 244.688 10.953.477 14,05% 0 

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 5.695.262 7,41% 262.138 5.957.400 7,64% 0 

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen 
Bereich 239.436 0,31% -12.737 226.699 0,29% 0 

2.1.3 Investitionsbeiträge 4.774.091 6,21% -4.713 4.769.378 6,12% 0 

2.2 Sonderposten für den 
Gebührenausgleich  0 0,00% 0 0 0,00% 0 

2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 
Abs.3 FAG 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

2.4 Sonstige Sonderposten 143.068 0,19% -8.871 134.197 0,17% 0 

3. Rückstellungen 4.044.668 5,26% 79.937 4.124.605 5,29% 0 

3.1 Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen 3.640.816 4,74% 30.245 3.671.061 4,71% 0 

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und 
Steuerschuldverhältnisse 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung 
und Nachsorge von Abfalldeponien  0 0,00% 0 0 0,00% 0 

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von 
Altlasten 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

3.5 Sonstige Rückstellungen  403.852 0,53% 49.692 453.544 0,58% 0 

4. Verbindlichkeiten 12.211.401 15,88% -674.856 11.536.545 14,79% 0 
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Pos Bezeichnung 31.12.2015 Anteil
Veränderung 
der Periode

31.12.2016
lt. 

Aufstellung
Anteil

Prüfungsfest
-stellungen

EUR % EUR EUR % EUR

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0,00% 0 0 0,00% 0

davon: mit einer Restlaufzeit bis 
einschließlich einem Jahr 0 0,00% 0 0 0,00%

4.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

9.485.805 12,34% -449.419 9.036.386 11,59% 0

davon: mit einer Restlaufzeit bis 
einschließlich einem Jahr 0,00% 0 0,00%

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 8.996.557 11,70% -419.616 8.576.941 11,00% 0

davon: mit einer Restlaufzeit bis 
einschließlich einem Jahr 0,00% 0 0,00%

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber 
öffentlichen Kreditgebern 474.770 0,62% -15.325 459.445 0,59% 0

davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 0,00% 0 0,00%

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen 
Kreditgebern 14.478 0,02% -14.478 0 0,00% 0

davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 0,00% 0 0,00%

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
für Liquiditätssicherung 2.000.000 2,60% 8.608 2.008.608 2,58% 0

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften 0 0,00% 0 0 0,00% 0

4.5

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 
Zuschüssen, Transferleistungen und 
Investitionszuweisungen 
und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen 

86.194 0,11% -67.954 18.240 0,02% 0

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 292.517 0,38% -52.027 240.490 0,31% 0

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und 
steuerähnlichen Abgaben 88.454 0,12% -88.335 119 0,00% 0

4.8

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen und 
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht und 
Sondervermögen

82.672 0,11% -6.627 76.046 0,10% 0

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 175.759 0,23% -19.103 156.656 0,20% 0

5 Rechnungsabgrenzungsposten 431.442 0,56% 170.034 601.476 0,77% 0

Summe Passiva 76.889.909 100,00% 1.086.361 77.976.269 100,00% 0

*Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus der Netto-Position, den Rücklagen und Sonderrücklagen 

sowie aus der Ergebnisverwendung zusammen. Es wird wertmäßig aus der Differenz aller 

Aktiva (Vermögen) und Passiva (Schulden) ermittelt.

Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 50.625.970 EUR.

Darin enthalten ist eine zweckgebundene Sonderrücklagen für den Wald in Höhe von 

48.199 EUR.
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Insgesamt hat sich das Eigenkapital aufgrund des positiven Jahresergebnisses in Höhe von 

1.275.429 EUR auf 50.625.970 EUR verbessert.

Die Ergebnisverwendung erfolgt nach Maßgabe der §§ 24, 25 in Verbindung mit 

§ 46 GemHVO. Demnach war der ordentliche und außerordentliche Jahresüberschuss des 

Berichtsjahres mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren zu verrechnen. 

Die Gemeinde Langgöns trägt seit Einführung der Doppik einerseits die ordentlichen 

Fehlbeträge sowie andererseits die außerordentlichen Überschüsse auf neue Rechnung vor. 

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO darf der verbleibende Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 

aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre 

ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren 

Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt 

werden. 

Wir empfehlen der Gemeinde Langgöns künftig eine solche Verrechnung vorzunehmen, um 

den ordentlichen Fehlbetrag auszugleichen und durch künftige ordentliche Überschüsse 

Rücklagen aufbauen zu können. 

Sonderposten

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, die die Gemeinde Langgöns erhalten 

hat, werden gemäß § 38 Abs. 4 Satz 1 GemHVO in der Bilanz als Sonderposten dargestellt 

und entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten 

Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz der Sonderposten ist der 

Wertansatz des bezuschussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen. Die 

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 

haben sich von 10.851.858 EUR auf 11.087.674 EUR erhöht.

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

Restbuchwert per 31.12.2015 5.695.262 EUR

Zugänge 548.438 EUR

Auflösungen -286.300 EUR

Restbuchwert per 31.12.2016   5.957.400 EUR
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Im Bereich der Zuwendungen vom öffentlichen Bereich wurden im Berichtsjahr die 

Zuwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus Oberkleen, für den Limesradweg und für 

verschiedene Straßenbaumaßnahmen als Zuschüsse passiviert. 

 

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt: 

Restbuchwert per 31.12.2015 239.436 EUR 

Zugang 8.330 EUR 

Auflösungen -21.067 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016   226.699 EUR 

 

Der Zugang im Berichtsjahr bezieht sich auf einen Zuschuss im Rahmen des Bierlieferrechts 

beim DGH Oberkleen.  

Investitionsbeiträge 

Der Wert der Bilanzposition Investitionsbeiträge hat sich im Berichtsjahr wie folgt verändert: 

Restbuchwert zum 31.12.2015 4.774.091 EUR 

Zugänge 265.846 EUR 

Auflösungen -270.559 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016 4.769.378 EUR 

 

Im Wesentlichen sind hier Investitionsbeiträge für verschiedene Straßenbaumaßnahmen 

passiviert. 

 

Sonstige Sonderposten 

Der Wert der Bilanzposition sonstige Sonderposten hat sich im Berichtsjahr wie folgt 

verändert: 

Restbuchwert zum 31.12.2015 143.068 EUR 

Zugänge 0 EUR 

Auflösungen -8.871 EUR 

Restbuchwert per 31.12.2016 134.197 EUR 

 

Die Sonstigen Sonderposten wurden in der Periode lediglich regulär ertragswirksam 

aufgelöst. 
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Rückstellungen

Als Rückstellungen werden solche Aufwendungen und Verbindlichkeiten erfasst, die zu 

Auszahlungen in künftigen Rechnungsperioden führen und deren Höhe und/oder Fälligkeit 

noch nicht sicher feststehen. Der zugehörige Aufwand ist jedoch wirtschaftlich der 

abgelaufenen Berichtsperiode zuzurechnen. Die Notwendigkeit der Bildung einer 

Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ergibt sich unter anderem aus dem 

Grundsatz der Vorsicht und dem daraus abgeleiteten Imparitätsprinzip.

Rückstellungen, die gemäß § 39 GemHVO gebildet werden müssen oder können, werden 

zu folgenden Positionen der Vermögensrechnung zusammengefasst:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Bestand der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen hat sich um 

30.245 EUR von 3.640.816 EUR im Vorjahr auf 3.671.061 EUR zum Bilanzstichtag erhöht.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden von der 

Versorgungskasse Darmstadt mit Hilfe des EDV Programmes „HAESSLER 

Pensionsrückstellung HPR 5" errechnet. Die Abrechnungsunterlagen des Berichtsjahres 

lagen der Revision zur Prüfung vor.

Wie in den Vorjahren gab es buchungstechnische Verschiebungen zwischen den Werten, 

die nicht zu einer Beanstandung führten. Weiterhin gab es im Laufe der Prüfung 

Korrekturbuchungen, die von der Verwaltung umgesetzt wurden.

Ebenfalls wurden hier die Rückstellungen für genehmigte Maßnahmen aus Ansprüchen der 

Bediensteten aus „Altersteilzeit (ATZ)“ passiviert.

Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Der Bestand der Rückstellung für den Finanzausgleich hat einen Wert von 0 EUR.

Rückstellungen für den Finanzausgleich dürfen nach der am 31.12.2011 in Kraft getretenen 

Gesetzesänderung des § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO nur noch gebildet werden, wenn 

ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des 

Finanzausgleichs zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Die Höhe wurde auf 

Grundlage der erarbeiteten Berechnungsmatrix des Hessischen Städte- und 

Gemeindebundes errechnet. Die Gemeinde Langgöns hat für die Abweichung eine 

Erheblichkeitsgrenze von 20 % festgelegt (Beschluss vom 21.06.2018). Im Berichtsjahr lag 

die Abweichung gemäß der Musterberechnung bei rund 13 % im Vergleich zum 

Durchschnitt der Vorjahre, weshalb die Bildung einer Rückstellung entfiel.
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Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Für die Rekultivierung und die Nachsorge ehemals bestehender Abfalldeponien waren zum 

Stichtag 31.12.2016 Rückstellungen in unveränderter Höhe von 0 EUR auszuweisen.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Im Berichtsjahr wurden zutreffend keine Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten 
zurückgestellt.

Sonstige Rückstellungen

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen beträgt zum Stichtag 453.544 EUR und setzt 

sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen für Gerichtsverfahren 5.600 EUR

Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben 243.662 EUR

Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten 23.973 EUR

Rückstellungen für den Kostenausgleich nach § 28 HKJGB 50.200 EUR

Rückstellungen für Prüfungskosten der Jahresabschlüsse 130.108 EUR

Dem Jahresabschluss wurde eine Rückstellungübersicht gem. § 52 Abs. 3 GemHVO 

beigefügt. Dargestellt wurde hier nach der in § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO vorgesehenen 

Gliederung der Gesamtbetrag der jeweiligen Rückstellung zu Beginn und zum Ende des 

Haushaltsjahres. Ausgewiesen wurden ebenfalls die jeweiligen Zuführungen, 

Inanspruchnahmen und Auflösungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach 

feststehenden Verpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Nach dem Grundsatz der 

Vollständigkeit sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Die Schulden sind zum 

Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sind 

Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Die Gemeinde Langgöns

weist im Berichtsjahr Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 11.536.545 EUR aus.
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Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 

haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 449.419 EUR auf insgesamt 9.036.386 EUR 

vermindert. Die Kreditermächtigung nach § 2 Haushaltssatzung 2016 in Höhe von 

790.368 EUR wurde nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen. Die Abnahme der 

Verbindlichkeiten aus Krediten resultiert aus den planmäßigen Tilgungsleistungen. Die 

Darlehnsakten und Tilgungspläne wurden im Rahmen der Prüfung eingesehen.  

 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann die Gemeinde Langgöns Kassenkredite bis zu einem 

Höchstbetrag von 4.000.000 EUR in Anspruch nehmen. Zum Stichtag 31.12.2016 waren 

nach Prüfung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in Höhe von 

2.008.608 EUR auszuweisen.  

Auf die Ausführungen zur Position 4.2.4 Kassenkredite wird an dieser Stelle nochmals 

verwiesen. 

 

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 

Es bestanden keine Sachverhalte für eine Bilanzierung. 

 

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und 

Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen 

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Stichtag haben einen Wert in 

Höhe von 18.240 EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsleistungen 

nach dem § 28 HKJGB. 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 

52.028 EUR auf 240.490 EUR gesunken. Sie betreffen Leistungen, die wirtschaftlich dem 

Berichtsjahr zuzuordnen sind, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht bezahlt waren. Die 

einzelnen Verbindlichkeiten wurden vollständig über die Nebenbuchhaltung nachgewiesen. 

 

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 

Unter dieser Position waren zum Stichtag 119 EUR auszuweisen. Es handelt sich um 

Erstattungszinsen für Gewerbesteuer. 
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Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Eigenbetrieb 

Gemeindewerke Langgöns. Sie betragen zum Stichtag 76.046 EUR. 

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum Stichtag 156.656 EUR und setzen sich im 

Wesentlichen aus Verwahrungen, kreditorischen Debitoren und 

Umsatzsteuerverbindlichkeiten zusammen.

Aufgrund des Saldierungsverbotes gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind negative Forderungen 

unterhalb der sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.  

Dem Jahresabschluss wurde eine Verbindlichkeiten-Übersicht gemäß § 52 Abs. 2 GemHVO 

beigefügt. Hier sind die Anfangs- und Endbestände sowie die jeweiligen Restlaufzeiten der 

Verbindlichkeiten dargestellt. Die Verbindlichkeiten-Übersicht stimmt mit den

korrespondierenden Bilanzpositionen der Vermögensrechnung überein.

Rechnungsabgrenzungsposten

Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, aber erst nach dem 

Bilanzstichtag zu Erträgen der Kommune führen, sind durch einen passiven 

Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und in der Folgeperiode ertragswirksam 

aufzulösen. Die Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Berichtsjahr um saldiert 

170.035 EUR auf 601.476 EUR erhöht.

In dieser Position sind im Wesentlichen Grabnutzungsrechte mit einem Betrag von rund 

406.477 EUR und Vorauszahlungen für Mieten und Pachten in Höhe von 194.804 EUR 

enthalten.
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6.3 Ergebnisrechnung  

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorjahres 

2015 

Fortgeschrieb
ener Ansatz 

des 
Haushalts-
jahres 2016 

Ergebnis 
des Haus-

Halts Jahres 
2016 

lt. Aufstellung 

Vergleich 
Ansatz / 
Ergebnis 

Prüfungs-
feststellun

gen 

EUR EUR EUR EUR EUR 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 566.433 591.890 553.125 38.765 0 

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 830.321 852.764 886.686 -33.922 0 

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 532.271 264.802 562.111 -297.309 0 

4 
Bestandsveränderungen und andere aktivierte 
Eigenleistungen 0 0 0 0 0 

5 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 10.863.954 11.534.655 12.220.165 -685.510 0 

6 Erträge aus Transferleistungen 443.171 470.000 434.497 35.503 0 

7 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.235.748 3.697.202 3.172.978 524.224 0 

8 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen 

578.480 569.883 586.798 -16.915 0 

9 Sonstige ordentliche Erträge 537.978 398.014 460.784 -62.770 0 

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9) 17.588.356 18.379.210 18.877.144 -497.934 0 

11 Personalaufwendungen 5.057.911 5.619.305 5.620.085 -780 0 

12 Versorgungsaufwendungen 274.856 305.330 246.773 58.557 0 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.083.282 2.236.876 2.167.053 69.823 0 

14 Abschreibungen 1.598.286 1.435.677 1.652.007 -216.330 0 

15 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 405.902 960.886 529.424 431.462 0 

16 
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 7.908.402 8.045.280 8.156.998 -111.718 0 

17 Transferaufwendungen 47.153 40.000 48.797 -8.797 0 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.612 10.850 10.850 0 0 

19 
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 
bis 18) 

17.386.405 18.654.204 18.431.988 222.216 0 

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 201.951 -274.994 445.156 -720.150 0 

21 Finanzerträge 59.189 563.606 628.244 -64.638 0 

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.724 243.761 242.596 1.165 0 

23 Finanzergebnis (Nr.21 ./. Nr. 22) -203.535 319.845 385.647 -65.802 0 

24 Ordentliches Ergebnis (Nr.20 und Nr.23) -1.584 44.851 830.804 -785.953 0 

25 Außerordentliche Erträge 1.671.534 871.450 791.394 80.056 0 

26 Außerordentliche Aufwendungen 1.110.538 370.700 346.769 23.931 0 

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 560.996 500.750 444.625 56.125 0 

28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 559.412 545.601 1.275.429 -729.828 0 

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten. 
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Gesamtergebnis

Das Prüfungsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.275.429 EUR ab. Das 

Jahresergebnis setzt sich aus einem Überschuss in Höhe von 830.804 EUR im ordentlichen 

Ergebnis und einem Überschuss in Höhe von 444.625 EUR im außerordentlichen Ergebnis 

zusammen.

Im fortgeschriebenen Planansatz des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2016 wurde 

ein Überschuss in Höhe 545.601 EUR ausgewiesen. Somit hat sich das Gesamtergebnis 

gegenüber dem Planergebnis um 729.828 EUR verbessert.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses

ermittelt und stellt die Grundlage für den anzustrebenden Haushaltsausgleich dar. Der 

Jahresabschluss weist im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 830.804 EUR

aus.

Bei einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes wurden im Vergleich zu 

den Planwerten größere Abweichungen festgestellt. Diese Abweichungen zu den 

Planwerten wurden im Anhang oder Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss von der 

Kommune ausreichend erläutert.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis wird aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und 

außerordentlichen Aufwendungen ermittelt. Es handelt sich hierbei um erhebliche Erträge 

und Aufwendungen, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder 

unregelmäßig anfallen oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen des 

Anlagevermögens unter bzw. über dem Restbuchwert entstehen können.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt im Berichtsjahr 444.625 EUR. Das außerordentliche 

Ergebnis setzt sich aus den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 791.394 EUR und den 

außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 346.769 EUR zusammen.

Die außerordentlichen Erträge wurden im Wesentlichen durch Erträge aus der Veräußerung 

von Grundstücken erzielt, die außerordentlichen Aufwendungen resultieren ausschließlich

aus Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen.

Wir verweisen diesbezüglich auch auf die Erläuterungen zur Bilanzposition „Grundstücke, 

grundstücksgleiche Rechte“ unter Gliederungspunkt 6.1.1.
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Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 48 GemHVO sind analog zu den Teilhaushalten Teilergebnisrechnungen 

aufzustellen. Dabei sind den Werten der Teilergebnisrechnungen die fortgeschriebenen 

Planansätze gegenüberzustellen.

Die Teilrechnungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht Bestandteil des 

Jahresabschlusses und wurden erst nachträglich durch die Prüfungsgesellschaft mittels des 

Finanzprogramms ausgewertet beziehungsweise von der Verwaltung im endgültigen 

Jahresabschluss (August 2021) beigefügt.

Die Gemeinde Langgöns gliedert die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (drei 

Dezernate) und demnach wurden auch die Teilergebnisrechnungen nach den drei 

Dezernaten aufgeteilt. Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht 

über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkten als Anlage 

beizufügen, wenn man von der empfohlenen Gliederung nach den Produktgruppen (Muster 

12 GemHVO) abweicht. Diese Übersicht wurden dem Haushaltsplan nicht beigefügt. Im 

Jahresabschluss wurden die zugehörigen Produkte jedoch bei den Teilergebnisrechnungen 

ausgewiesen. Wir empfehlen dennoch, zur besseren Vergleichbarkeit, die vom 

Verordnungsgeber empfohlenen Produktgruppen nach § 4 GemHVO und Muster 12 

GemHVO zu verwenden. 

Nach Überprüfung stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse der Teilergebnisrechnungen mit 

der Ergebnisrechnung überein. Die Teilergebnisrechnungen wurden ordnungsgemäß aus 

der Finanzbuchhaltung übernommen und lagen dem Jahresabschluss in der endgültigen 

Fassung bei.

Auf den Abschnitt 4.2.6 - Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln wird

verwiesen.
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6.4 Finanzrechnung  

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorjahres 

2015 

Fortgeschrieb
ener Ansatz 

des 
Haushaltsjahr

es 2016 

Ergebnis 
des Haus-

Halts Jahres 
2016 

lt. Aufstellung  

Vergleich 
Ansatz / 
Ergebnis 

Prüfungs-
feststellungen 

EUR EUR EUR EUR EUR 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 557.721 591.890 572.226 19.664 0 

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  725.204 852.764 743.437 109.327 0 

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen 556.739 264.802 625.277 -360.475 0 

4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 10.631.918 11.534.655 12.033.293 -498.638 0 

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 443.171 470.000 434.497 35.503 0 

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
und allgemeine Umlagen 3.215.876 3.697.202 3.188.923 508.279 0 

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 157.033 546.606 622.422 -75.816 0 

8 
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 

419.592 400.964 400.268 696 0 

9 
Summe Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 

16.707.254 18.358.883 18.620.343 -261.460 0 

10 Personalauszahlungen 5.079.385 5.618.970 5.646.075 -27.105 0 

11 Versorgungsauszahlungen 171.941 177.440 179.403 -1.963 0 

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.045.025 2.236.376 2.021.363 215.013 0 

13 Auszahlungen für Transferleistungen 31.827 40.000 61.914 -21.914 0 

14 
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke sowie besondere 
Finanzauszahlungen 

379.265 960.886 556.144 404.742 0 

15 
Auszahlungen für Steuern einschließlich 
Auszahlungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

7.869.861 8.045.280 8.295.542 -250.262 0 

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 278.886 243.761 258.610 -14.849 0 

17 
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 
außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 

10.678 10.850 10.631 219 0 

18 
Summe Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) 

15.866.867 17.333.563 17.029.683 303.880 0 

19 
Zahlungsmittelüberschuss/ 
Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit   (Nr. 9 ./. Nr. 18) 

840.386 1.025.320 1.590.660 -565.340 0 

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 318.434 1.414.329 705.906 708.424 0 

21 

Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Sachanlagevermögens und des immateriellen 
Anlagevermögens 

1.557.915 868.500 804.826 63.674 0 

22 
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 

82.145 82.806 82.793 13 0 

23 
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 20 bis 22) 

1.958.495 2.365.635 1.593.524 772.111 0 

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 1.009.666 391.700 127.220 264.480 0 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 545.113 2.063.768 1.517.239 546.529 0 

26 
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle 
Anlagevermögen 

125.372 665.985 400.917 265.068 0 
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Nr. Bezeichnung

Ergebnis des 
Vorjahres 

2015

Fortgeschrieb
ener Ansatz 

des 
Haushaltsjahr

es 2016

Ergebnis
des Haus-

Halts Jahres
2016

lt. Aufstellung 

Vergleich 
Ansatz / 
Ergebnis

Prüfungs-
feststellungen

EUR EUR EUR EUR EUR

27 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 571 12.120 - 12.120 0

28
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 24 bis 27)

1.680.722 3.133.573 2.045.376 1.088.197 0

29
Zahlungsmittelüberschuss/ 
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 23 ./. Nr. 28)

277.773 -767.938 -451.852 -316.086 0

30
Zahlungsmittelüberschuss/ 
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)

1.118.159 257.382 1.138.807 -881.425 0

31
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen

191.000 4.790.368 2.172.684 2.617.684 0

32
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und  
inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen

678.406 607.598 2.610.619 -2.003.021 0

33
Zahlungsmittelüberschuss/ 
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Nr. 31 ./. Nr. 32)

-487.406 4.182.770 -437.935 4.620.705 0

34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum 
Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)

630.753 4.440.152 700.873 3.739.279 0

35
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten 
Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten

9.762.916 0 10.853.925 -10.853.925 0

36
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, 
Rückzahlung von Kassenkrediten

9.827.828 12.000 10.947.661 -10.935.661 0

37

Zahlungsmittelüberschuss/ 
Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 
35 ./. Nr. 36)

-64.911 -12.000 -93.736 81.736 0

38
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres

1.549.804 2.115.646 -2.115.646 0

39
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
(Nr. 34 und 37)

565.842 4.428.152 607.137 3.821.015 0

40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)

2.115.646 2.722.783 1.705.369 0

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten

Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines 

Rechnungsjahres, das heißt die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen 

und Auszahlungen. Sie ist Bestandteil der Drei-Komponenten–Rechnung und somit Teil des 

doppischen Jahresabschlusses. In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme 

(Finanzmittelfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus 

Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge in der Periode 

(Haushaltsjahr) dargestellt. Die Gemeinde Langgöns hat bei der Aufstellung der 

Finanzrechnung die direkte Form der Finanzrechnung gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO gewählt.

Die Finanzrechnung weist zum Stichtag einen Bestand in Höhe von 2.722.783 EUR aus. 

Der ermittelte Bestand der Finanzrechnung stimmt unter Berücksichtigung der nicht im 

Tagesabschluss ausgewiesenen Mittel in Höhe von insgesamt 54.824 EUR 
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(Handvorschüsse, Wertbestand der Frankiermaschine und den Konten der 

Kindertagesstätte sowie Zahlweg 090) mit den vorgelegten Kassenbestandsnachweisen und 

Kontoauszügen zum 31.12.2016 überein.

Die Revision weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zukünftig der komplette 

Bestand der flüssigen Mittel über die Finanzrechnung bzw. den Tagesabschluss 

nachgewiesen werden muss.

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für das Berichtsjahr ergibt sich nach Abschluss der Prüfung für die Gemeinde Langgöns ein 

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.590.660 EUR. 

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.025.320 EUR bedeutet dies eine 

Verbesserung von 565.340 EUR.

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte im Berichtsjahr ein positiver

Finanzmittelfluss erwirtschaftet werden. Die Auszahlungen für die planmäßigen 

Tilgungsverpflichtungen sowie die Investitionen in das Anlagevermögen konnten demnach

mit Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und somit durch Eigenmittel 

finanziert werden.

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Im Investitionsbereich wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 451.852 EUR ausgewiesen. 

Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz des Zahlungsmittelbedarfes aus 

Investitionstätigkeit des Berichtsjahres in Höhe von 767.938 EUR um 316.086 EUR 

unterschritten.

Der Gemeinde Langgöns stand im Prüfungsjahr ein Investitionsvolumen von insgesamt

3.133.573 EUR zur Verfügung. Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden im Berichtsjahr 

Auszahlungen in Höhe von 2.045.376 EUR geleistet. Für die Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 2.365.635 EUR geplant. Die 

Summe der tatsächlich eingezahlten Beträge beläuft sich auf 1.593.524 EUR und ist um 

772.111 EUR niedriger als der fortgeschriebene Planwert.
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Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit des Jahres 2016 setzt sich einerseits aus 

Einzahlungen aus Investitionsdarlehen in Höhe von 172.684 EUR und Einzahlungen aus der 

Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.000.000 EUR sowie andererseits aus den 

Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 610.619 EUR und Auszahlungen für die 

Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.000.000 EUR zusammen. Ein- und 

Auszahlungen aus Kassenkrediten sind eigentlich dem haushaltsunwirksamen Bereich 

zuzuordnen. 

Laut Finanzrechnung ergibt sich im Bereich Finanzierungstätigkeit insgesamt ein 

Finanzmittelabfluss in Höhe von 437.935 EUR.

Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Unter dem Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen werden die 

Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln nach § 15 GemHVO ausgewiesen, die 

eine Gemeinde unmittelbar für den Haushalt eines anderen Aufgabenträgers vereinnahmt 

oder ausgibt sowie die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten 

verbundenen Zahlungsvorgänge. Die Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten sind 

keine Erträge oder Aufwendungen des Ergebnishaushaltes oder Einzahlungen und 

Auszahlungen des Finanzhaushaltes, da sie lediglich den Bestand der flüssigen Mittel 

(Kassenbestand) verändern (vgl. Hinweis Nr. 4 zu § 15 GemHVO).

In diesem Bereich weist das Jahr 2016 insgesamt einen Mittelabfluss in Höhe von 

93.736 EUR aus.

Teilfinanzrechnungen

Gemäß § 48 GemHVO sind analog zu den Teilhaushalten Teilfinanzrechnungen 

aufzustellen. In den Teilfinanzrechnungen ist der fortgeschriebene Planansatz dem 

Ergebnis des Haushaltsjahres für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegenüber zu stellen.

Die Teilrechnungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht Bestandteil des 

Jahresabschlusses und wurden erst nachträglich durch die Prüfungsgesellschaft mittels des 

Finanzprogramms ausgewertet beziehungsweise von der Verwaltung im endgültigen 

Jahresabschluss (August 2021) beigefügt.
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Die Teilfinanzrechnungen wurden ordnungsgemäß aus der Finanzbuchhaltung 

übernommen und liegen dem Jahresabschluss für den Investitionsbereich bei. 

Auf den Bereich Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln wird verwiesen. 
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7 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

7.1 Jahresabschluss 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Langgöns hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung 

am 27.07.2017 gemäß § 112 Abs. 9 HGO aufgestellt. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den 

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Alle für die Rechnungslegung geltenden 

gesetzlichen Vorschriften und landesrechtlichen Regelungen wurden beachtet. Die 

Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.  

 

Die Vermögensgegenstände, Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die 

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.  

Für erkennbare Risiken wurden in ausreichendem Maße Rückstellungen gebildet. 

 

7.2 Anhang 

Der Anhang enthält gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO die notwendigen 

Erläuterungen der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die 

von der Gemeinde Langgöns angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, 

sowie die sonstigen Pflichtangaben. 

Die Erläuterungen zur Vermögensrechnung stimmen mit den Daten der beiliegenden 

Übersichten über den Stand des Anlagevermögens, der Forderungen, der Rückstellungen 

sowie der Verbindlichkeiten überein. Daneben enthält der Anhang noch weitere 

Übersichten zu den in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden 

Haushaltsermächtigungen sowie zu den Haftungsverhältnissen und Fremden 

Finanzmitteln. 

 

Die von der Gemeinde Langgöns angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

wurden im Anhang erläutert. Dabei wurden aus Gründen der Bilanzkontinuität die 

Festlegungen der Eröffnungsbilanz in der Regel beibehalten, Änderungen sind von der 

Kommune ausreichend erläutert und dokumentiert.   
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7.3 Rechenschaftsbericht 

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft 

und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung 

der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird.  

 

Der Rechenschaftsbericht vermittelt eine zutreffende Darstellung der Vermögens-, Ertrags- 

und Finanzlage der Gemeinde Langgöns. Er entspricht nach den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Im Rechenschaftsbericht werden darüber hinaus noch Übersichten der Budgetauslastung 

und über Budgetüberschreitungen beigefügt. Die Mittelüberschreitungen wurden erläutert.  

 

7.4 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune. 

 

7.5 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine wesentlichen Änderungen der 

Bewertungsgrundlagen mit Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

festgestellt. 

Auf die Ausführungen der Gemeinde Langgöns im Anhang und Rechenschaftsbericht wird 
verwiesen. 
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8 Prüfungsvermerk und Schlussbemerkungen 

 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlage zu diesem Bericht 

beigefügten Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Langgöns 

zum 31.12.2016 den folgenden Prüfungsvermerk erteilt: 

 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und 

Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Langgöns für das Haushaltsjahr 2016 geprüft.  

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach 

den gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des 

Gemeindevorstandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 

Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

 

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit eine 

Aussage getroffen werden kann, ob der Jahresabschluss sowie der Rechenschaftsbericht 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gemeinde Langgöns vermitteln und ob die Buchführung den gesetzlichen 

Vorschriften entspricht. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 

über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 

Gemeinde Langgöns sowie die Erwartungen möglicher Fehler berücksichtigt. Die Prüfung 

umfasst ebenfalls die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen des Gemeindevorstands sowie die Würdigung der 

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 

 

Aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen wird hiermit festgestellt, dass der 

Jahresabschluss 2016 den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Langgöns 

vermittelt. Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Langgöns und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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9 Anlagen zum Prüfungsbericht 

 

9.1 Abkürzungsverzeichnis 

ARAP Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

EAM Energie Netz Mitte 

DGH Dorfgemeinschaftshaus 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung 

HGO Hessische Gemeindeordnung 

HMdIS Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport 

IDR Institut der Rechnungsprüfer 

IKS Internes Kontrollsystem 

KLR Kosten- und Leistungsrechnung 

KVKR Kommunaler Verwaltungskontenrahmen 
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9.2 Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung  

 Vermögensrechnung (Muster 20 GemHVO) 

 Ergebnisrechnung (Muster 15 GemHVO) 

 Finanzrechnung (Muster 16 GemHVO) 
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Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 2015 

Fortgeschriebe
ner Ansatz des 
Haushaltsjahres 

2016 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2016 

Vergleich 
fortgeschriebe

ner Ansatz/ 
Ergebnis des 

Haushalts 
Jahres (Sp. 5 

./. Sp.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 566.432,68 591.890,00 553.125,48 38.764,52 

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 830.321,12  852.764,00 886.685,65 -33.921,65 

3 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 532.271,32 264.802,00 562.111,11 -297.309,11 

4 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00    0,00 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

10.863.954,48 11.534.655,00 12.220.165,39 -685.510,39 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 443.170,73 470.000,00 434.496,55 35.503,45 

7 540 – 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.235.748,10 3.697.202,00 3.172.977,78 524.224,22 

8 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen 

578.479,90 569.883,00 586.797,77 -16.914,77 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 537.977,70 398.014,00 460.784,26 -62.770,26 

10  Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9) 17.588.356,03 18.379.210,00 18.877.143,99 -497.933,99 

11 

62, 63, 
640 - 643, 
647 - 649, 
65 

Personalaufwendungen 5.057.911,12 5.619.305,00 5.620.084,68 -779,68 

12 644 – 646 Versorgungsaufwendungen 274.855,89 305.330,00 246.773,33 58.556,67 

13 60, 61, 
67 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.083.282,47 2.236.876,00 2.167.053,10 69.822,90 

14 66 Abschreibungen 1.598.285,98 1.435.677,00 1.652.006,71 -216.329,71 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

405.902,09 960.886,00 529.423,89 431.462,11 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

7.908.402,32 8.045.280,00 8.156.997,93 -111.717,93 

17 72 Transferaufwendungen 47.152,53 40.000,00 48.797,45 -8.797,45 

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.612,43 10.850,00 10.850,42 -0,42 

19  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 
(Nr.11 bis 18) 

17.386.404,83 18.654.204,00 18.431.987,51 222.216,49 

20  Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 201.951,20 -274.994,00 445.156,48 -720.150,48 

21 56, 57 Finanzerträge 59.188,68 563.606,00 628.243,79 -64.637,79 

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.724,36 243.761,00 242.596,44 1.164,56 

23  Finanzergebnis (Nr.21 ./. Nr. 22) -203.535,68 319.845,00 385.647,35 65.802,35 

24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 
10 und Nr. 21) 17.647.544,71 18.942.816,00 19.505.387,78 562.571,78 

25  
Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 

17.649.129,19 18.897.965,00 18.674.583,95 -223.381,05 

26  Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -1.584,48 44.851,00 830.803,83 785.952,83 

27 59 Außerordentliche Erträge 1.671.537,39 871.450,00 791.394,26 -80.055,74 

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.110.537,84 370.700,00 346.768,95 -23.931,05 

27  Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 560.996,55 500.750,00 444.625,31 -56.124,69 

28  Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 559.412,07 545.601,00 1.275.429,14 -729.828,14 
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Nr. Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 2015 

Fortgeschriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
2016 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2016 

Vergleich 
fortgeschriebene

r Ansatz/ 
Ergebnis des 
Haus-Halts 

Jahres (SP. 4 ./. 
Sp.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 557.721,04 591.890,00 572.225,82 19.664,18 

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 725.204,20  852.764,00 743.437,18 109.326,82 

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen 556.739,37 264.802,00 625.276,74 -360.474,74 

4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 10.631.917,73 11.534.655,00 12.033.292,67 -498.637,67 

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 443.170,73 470.000,00 434.496,55 35.503,45 

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen 3.215.875,71 3.697.202,00 3.188.922,97 508.279,03 

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 157.032,62 546.606,00 622.422,40 -75.816,40 

8 
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 

419.592,42 400.964,00 400.268,27 695,73 

9 
Summe Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 

16.707.253,82 18.358.883,00 18.620.342,60 -261.459,60 

10 Personalauszahlungen 5.079.384,51 5.618.970,00 5.646.074,69 -27.104,69 

11 Versorgungsauszahlungen 171.940,57 177.440,00 179.403,03 -1.963,03 

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.045.025,08 2.236.376,00 2.021.363,10 215.012,90 

13 Auszahlungen für Transferleistungen 31.826,97 40.000,00 61.914,11 -21.914,11 

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 379.264,52 960.886,00 556.144,45 404.741,55 

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 7.869.861,25 8.045.280,00 8.295.542,12 -250.262,12 

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 278.886,13 243.761,00 258.610,43 -14.849,43 

17 
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 
außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 

10.678,39 10.850,00 10.631,06 218,94 

18 
Summe Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) 

15.866.867,42 17.333.563,00 17.029.682,99 303.880,01 

19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit   (Nr. 9 ./. Nr. 18) 840.386,40 1.025.320,00 1.590.659,61 -565.339,61 

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 318.433,83 1.414.329,00 705.905,50 708.423,50 

21 
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 
und des immateriellen Anlagevermögens 

1.557.915,47 868.500,00 804.825,70 63.674,30 

22 Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 82.145,38 82.806,00 82.792,74 13,26 

23 
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 
20 bis 22) 

1.958.494,68 2.365.635,00 1.593.523,94 772.111,06 

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 1.009.666,41 391.700,00 127.219,82 264.480,18 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 545.112,73 2.063.768,00 1.517.239,11 546.528,89 

26 
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle 
Anlagevermögen 

123.372,35 665.985,00 400.917,13 265.067,87 

27 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 570,65 12.120,00 0,00 12.120,00 

28 
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 
24 bis 27) 

1.680.722,14 3.133.573,00 2.045.376,06 1.088.196,94 

29 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf 
aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28) 

277.772,54 -767.938,00 -451.852,12 -316.085,88 
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Nr. Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 2015 

Fortgeschriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
2016 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2016 

Vergleich 
fortgeschriebene

r Ansatz/ 
Ergebnis des 
Haus-Halts 

Jahres (SP. 4 ./. 
Sp.5) 

30 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf 
(Nr. 19 und 29) 

1.118.158,94 257.382,00 1.138.807,49 -881.425,49 

31 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen 

191.000,00 4.790.368,00 2.172.684,00 2.617.684,00 

32 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und  
inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen 

678.405,51 607.598,00 2.610.618,54 -2.003.020,54 

33 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf 
aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32) 

-487.405,51 4.182.770,00 -437.934,54 4.620.704,54 

34 
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende 
des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) 

630.753,43 4.440.152,00 700.872,95 3.739.279,05 

35 
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten 
Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten 

9.762.916,28 0,00 10.853.925,07 -10.853.925,07 

36 
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, 
Rückzahlung von Kassenkrediten 

9.827.827,50 12.000,00 10.947.660,72 -10.935.660,72 

37 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf 
aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 
35 ./. Nr. 36) 

-64.911,22 -12.000 -93.735,65 81.735,65 

38 
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

1.549.803,51 0,00 2.115.645,72 -2.115.645,72 

39 
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 
34 und 37) 

565.842,21 4.428.152,00 607.137,30 3.821.014,70 

40 
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) 

2.115.645,72 4.428.152,00 2.722.783,02 1.705.368,98 
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9.3 Jahresabschluss der Gemeinde Langgöns per 31.12.2016 

 Vermögensrechnung 

 Ergebnisrechnung 

 Finanzrechnung 

 Teilergebnisrechnungen 

 Teilfinanzrechnungen 

 Rechenschaftsbericht 

 Anhang 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































